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Information zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung (A PO-BK) 
 

Berufsschulabschluss 
 
§ 2 APO-BK Anlage A 'Qualifikationen und Abschlüsse ' 
(1) Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung vermitteln Schülerinnen und 
Schülern in einem Berufsausbildungsverhältnis den schulischen Teil der Berufsausbildung 
(Grund- und Fachbildung) … verbunden mit dem Berufsschulabschluss. … 
 
§ 9 APO-BK Anlage A 'Berufsschulabschluss, Berufssc hulabschlussnote' 
(1) Der Berufsschulabschluss wird unabhängig vom Berufsabschluss … zuerkannt, wenn die 
Leistungen am Ende des Bildungsganges den Anforderungen entsprechen. Die Noten der Fächer 
der letzten beiden Schulhalbjahre sowie die letzte Zeugnisnote vorher abgeschlossener Fächer 
werden zu einer Berufsschulabschlussnote zusammengefasst. Die Leistungen im Differenzie-
rungsbereich werden nicht einbezogen. 
(2) Zur Ermittlung der Berufsschulabschlussnote werden die …Einzelnoten gewichtet. In Fächern, 
in denen die Stundentafel des jeweiligen Ausbildungsberufes bei zweijährigen Berufen 160, bei 
dreijährigen Berufen 240 und bei dreieinhalbjährigen Berufen 280 Unterrichtsstunden vorsieht, 
wird die Note mit dem Gewichtungsfaktor zwei multipliziert. Die Noten der übrigen zu berücksich-
tigenden Fächer werden mit dem Gewichtungsfaktor eins multipliziert. Die so gewichteten Noten 
werden addiert. Das Ergebnis ist durch die Summe der Gewichtungsfaktoren zu dividieren. Es 
wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerechnet. Es wird nicht gerundet. … 
(4) Der Berufsschulabschluss … ist dem Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss nach Klas-
se 10 – gleichwertig. 
(5) Mit dem Berufsschulabschluss erwerben Schülerinnen und Schüler den mittleren Schulab-
schluss (Fachoberschulreife), wenn sie eine Berufsschulabschlussnote von mindestens 3,0 errei-
chen, die Berufsabschlussprüfung bestanden haben und die für den mittleren Schulabschluss 
notwendigen Englischkenntnisse nachweisen. … 
 
 
Verwaltungsvorschriften zu § 9 APO-BK  
… 
9.13 Für Schülerinnen und Schüler, die den Berufsschulabschluss erlangt haben, endet damit 
ihre Berufsschulpflicht. 
9.14 Für Schülerinnen und Schüler, die die Berufsabschlussprüfung nicht bestanden haben und 
deren Ausbildungsverhältnis verlängert worden ist, ist der weitere Besuch der Berufsschule … 
entbehrlich. Sie sind jedoch berechtigt, bis zur wiederholten Berufsabschlussprüfung am Berufs-
schulunterricht des berufsbezogenen Lernbereichs ohne Leistungsbewertung teilzunehmen. … 
9.51 Die notwendigen Englischkenntnisse sind nachgewiesen 
– durch eine mindestens ausreichende Note im Fach Englisch auf dem Jahreszeugnis der Se-

kundarstufe I nach Klasse 10 B der Hauptschule oder der Klasse 10 anderer Schulformen oder 
– durch die erfolgreiche Teilnahme am Englischunterricht der Berufsschule auf der Stufe B 1 des 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen, der mindestens 80 Unterrichts-
stunden umfassen muss, … 

– durch Bescheinigung gemäß den Richtlinien für die Sprachprüfung (Feststellungsprüfung). 
9.52 An die Stelle von Englisch treten für ausgesiedelte und ausländische Schülerinnen und 
Schüler Fremdsprachen gemäß den Richtlinien für die Sprachprüfung (Feststellungsprüfung) an-
stelle von Pflichtfremdsprachen oder Wahlpflichtfremdsprachen … . 
9.53 Der Sekundarabschluss I – Fachoberschulreife – kann auch nachträglich zuerkannt werden. 
Über den Antrag entscheidet das Berufskolleg, das das Berufsabschlusszeugnis ausgestellt hat. 
…  
 
Vollständige Fassungen von APO-BK und SchulG unter http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/ 
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Nachprüfung 
 
§ 12 APO-BK 'Nachprüfung bei Nichtversetzung, verfe hltem Abschluss und abgeschlosse-
nen Fächern' 
… (2) In Bildungsgängen ohne Versetzung können Schülerinnen und Schüler, die in einem Schul-
jahr in zwei Fächern die Note „mangelhaft“ haben, ebenfalls eine Nachprüfung ablegen, wenn ein 
Fach oder beide Fächer nicht weitergeführt werden; die Nachprüfung ist in einem nicht weiterge-
führten Fach abzulegen. … 
(3) Eine Nachprüfung kann auch abgelegt werden, um einen Abschluss oder eine Berechtigung 
zu erlangen. Die Zulassung zur Nachprüfung ist auszusprechen, wenn die Verbesserung um eine 
Notenstufe in einem einzigen Fach, in dem eine mangelhafte oder bessere Note erteilt wurde, 
ausreicht, um den Abschluss oder die Berechtigung zu erlangen. Eine Nachprüfung ist nicht zu-
lässig, um einen Ausgleich zu erreichen. 
 
 
Informationen zur Leistungsbewertung 
 
§ 8 APO-BK 'Leistungsbewertung und Leistungsnachwei se' 
… (3) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts in allen Fächern. Häu-
fige Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache müssen bei der Festle-
gung der Note angemessen berücksichtigt werden. … 
 
Verwaltungsvorschriften zu § 8 APO-BK 
… 8.21 In den schriftlichen Prüfungsfächern sind schriftliche Arbeiten zu fertigen. Sie sollen zu 
den Prüfungsbedingungen hinführen. In den übrigen Fächern können schriftliche Arbeiten gefer-
tigt werden. 
8.22 In Fächern mit schriftlichen Arbeiten werden die Zeugnisnoten in der Regel gleichgewichtig 
aus dem Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ und dem Beurteilungsbereich „sonstige Leis-
tungen“ gebildet. … 
8.24 Zum Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ gehören z. B. mündliche Mitarbeit, kurze 
schriftliche Übungen, Berichte, Fachgespräche, Protokolle, praktische Leistungen, Referate. … 
8.27 Fächer des Differenzierungsbereichs mit einem Stundenvolumen von mindestens 40 Jah-
resstunden werden benotet. Stützunterricht wird nicht benotet. 
 
§ 8 APO-BK 'Zeugnisse ...'  
... (4) ... Die Noten für die Bereiche Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und Sozialver-
halten werden von dem/der Klassenlehrer/in ... vorgeschlagen und von der Klassenkonferenz 
abschließend festgelegt; ... Bei Abschluss und Abgangszeugnissen beziehen sich die Noten auf 
die letzten beiden Schulhalbjahre. 
(5) ... Abweichend von § 49 Abs. 2 Nr. 1 SchulG enthalten Abschlusszeugnisse und Abgangs-
zeugnisse nur die unentschuldigten Fehlzeiten. Die Angaben beziehen sich bei Abschluss- und 
Abgangszeugnissen auf die letzten beiden Schulhalbjahre. 
(6) In den Bildungsgängen gemäß § 22 Abs. 4 Nr. 1 (BS), Abs. 7 Nr. 2 (FOS12B) und Abs. 8 (FS) 
SchulG werden in den Zeugnissen abweichend von § 49 Abs. 2 SchulG keine Aussagen zum 
Arbeitsverhalten und zum Sozialverhalten, in den Bildungsgängen gemäß § 22 Abs. 7 Nr. 2 und 
Abs. 8 SchulG darüber hinaus auch keine Angaben zu Fehlzeiten ausgewiesen. 
 
 
Schulgesetz NRW (SchulG) 
 
§ 49 SchulG 'Zeugnisse… ' 
(2)… werden… in Zeugnisse … aufgenommen: 
1. die entschuldigten und unentschuldigten Fehlzeiten, 

2. Aussagen zum Arbeitsverhalten und zum Sozialverhalten… 

3. nach Entscheidung der Zeugnis- … konferenz weitere Bemerkungen über besondere Leistun-
gen und besonderen persönlichen Einsatz im außerunterrichtlichen Bereich… 
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